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analyse» geführt worden; begründete Hoffnung besteht, es bis Ende der 80er
Jahre zu realisieren. Mit der Automation des Gesamtkataloges, jenem Projekt,
dem vom Blickpunkt der Schweizer Bibliotheken wohl die grösste Bedeutung
zukommt, und das den On-Iine-Nachweis der ausländischen Monographien in
unserem Lande bezweckt, stehen wir noch am Anfang. Die Verwirklichung ist hier
deshalb so schwierig, weil auf die Bedürfnisse, Interessen und Probleme von vielen

Partnern Rücksicht zu nehmen ist und das Projekt der uneingeschränkten
Bereitschaft zur Zusammenarbeit aller bedarf, welche an einer Verbesserung des
wissenschaftlichen Informationsaustausches interessiert sind.

Eine Feststellung gilt für alle drei EDV-Projekte: Der Einsatz unseres Personals für
deren erfolgreiche Durchführung bringt zusätzliche Arbeit und belastet damit auf
Jahre hinaus die täglich zu erbringenden Dienstleistungen an die Leser.

Unmittelbar hinter dem Gebäude der Landesbibliothek ist mit dem Bau des
neuen PTT-Museums begonnen worden. Die entstehende Baugrube erinnert
schmerzlich an die einmalige, leider verpasste Gelegenheit, das Raumproblem
der Bibilothek auf die vernünftigste Weise zu lösen. Aus finanzpolitischen
Erwägungen hatte man sich im Jahre 1980 nicht entschliessen können, dem Drängen
der Landesbibliothek nachzugeben und das Bauvorhaben zusammen mit der PTT

zu planen und auszuführen. Das vierte Untergeschoss des Bundesarchivs, der
Landesbibliothek dafür angeboten, ist bereits zu zwei Dritteln belegt. Die Lieferfrist

für die dort befindlichen Werke hat sich verdoppelt, was vorauszusehen war,
und auch für den Bibliothekar ist die Arbeit mit diesen Büchern, fern von seinem
Arbeitsplatz, mühsam und zeitraubend geworden.

II. Schweizerische Bibliothekskommission

In ihrer Jahressitzung vom 1. Juli 1986 befasste sich die Kommission mit der
Personal-Notlage der Bibliothek und ihren Folgen: Rückstände in der Katalogabteilung

und im Gesamtkatalog, Verspätung im Nachweis und in der Bereitstellung
der Bücher, Reduzierung der Öffnungszeiten, mangelnde Buchpflege, Aufgabe
und Einschränkung von Dienstleistungen in der Sektion Sondersammlungen
(Plakate, Graphika, Familienforschung). Die Kommission war einhellig der Ansicht,
dass auf die wachsende Diskrepanz zwischen Leistungsauftrag und aktuellen
Leistungsmöglichkeiten der Bibliothek mit Nachdruck hingewiesen werden müsse;

nötigenfalls sollte ein Parlamentsmitglied zu einem Vorstoss in diesem Sinne
veranlasst werden.

Die Intervention einer Delegation der Kommission, bestehend aus der Präsidentin,

dem Vizepräsidenten und dem Direktor, beim Departementschef brachte
immerhin einen bescheidenen Erfolg: Die Bibliothek bleibt weiterhin am Samstag
geöffnet.
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